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POLITIK

Die Nutzung des tiefen Untergrunds für die 

Energiegewinnung wird heute ein grosses 

Potential beigemessen. Im Aargau bestehen 

Projektideen über die Nutzung der Tiefen-

wärme. Für die Bewilligung solcher Nutzun-

gen fehlen heute die rechtlichen Grundla-
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gen. Der Grosse Rat hat daher kürzlich eine 

Ergänzung der Kantonsverfassung sowie 

ein neues Gesetz in erster Beratung verab-

schiedet. Leider wird darin eine völlig offene 

Bestimmung vorgeschlagen und die Rede ist 

auch von Duldung von Eingriffen ins Privat-

eigentum und Enteignungen. Eine Konkre-

tisierung auf den Hauptzweck, nämlich die 

Regelung der Nutzung von tiefer Erdwärme 

(Geothermie) würde aber meines Erachtens 

vollauf genügen. Denn die Gefahr besteht 

nun, dass der Staat seinen Wirkungskreis 

auf Kosten privater Eigentümer auszudeh-

nen sucht und letztendlich diese zur Kasse 

bittet. Denn der Untergrund bietet ein pa-

radiesisches Tummelfeld und vor allem eine 

Fülle von Aufträgen für Geologen. Nicht 

umsonst ist denn auch auf Bundesebene 

diese Berufsgattung die Triebfeder für neue 

Regelungen der Raumplanung bezüglich 

Untergrund. Die finnische Hauptstadt Hel-

sinki steht beispielhaft dafür, worauf das 

Ganze hinauslaufen könnte. Dort gehört 

heute der Untergrund ab 6 Metern gene-

rell der Stadt, und zwar auch mit Bezug auf 

Privatgrundstücke. Untergrundbauten, wie 

beispielsweise Garagen können nur noch 

gegen  eine staatliche Mietgebühr erstellt 

werden. Der Untergrund wird somit zu einer 

einträglichen Geldquelle für den Staat. Zu 

befürchten ist, dass dies auch bei uns über 

kurz oder lang der Fall sein wird.


